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ÖS� ERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER 

An das 

Körperschaft öffentlichen Rechts 
Mitglied der World Medical Association 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Unser Zeichen Dr. C/Ka/3236/92 Ihr Schreiben vom: Ihr Zeichen 

WIEN,I., 
Weihburggasse 10 - 12 
Postfach 213 

1011 WIEN 

Wien, Im 29.9.1992 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem arbeitsvertragsrechtliche 
Bestimmungen an das EG-Recht angepaßt werden (Arbeitsvertragsrechts
Anpassungsgesetz - AVRAG) und andere Gesetze geändert werden 

In der Beilage erlaubt sich die Österreichische Ärztekammer, 25 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme zu oben genanntem Entwurf zu übersenden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Prim. Dr. M. NeQinarin 

Beilage 
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ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Körperschaft öffentlichen Rechts 
Mitglied der World Medical Association 

WIEN,I., 
Weihburggasse 10 - 12 
Postfach 213 

1011 WIEN 

lJnserZcichen Dr. C/Ka/339S/92 Ihr Schreiben vom: 4.8.1992 IhrZcichen ZI. 56.717/3-1/92 Wien, am 30.9.1992 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem arbeitsvertragsrechtliche 
Bestimmungen an das EG-Recht angepaßt werden (Arbeitsvertragsrechts
Anpassungsgesetz - AVRAG) und andere Gesetze geändert werden 

Die Österreichische Ärztekammer erlaubt sich, zu oben genanntem Entwurf folgende 

Stellungnahme abzugeben: 

Zu Art. 1 - AVRAG: 

Durch die Schaffung eines eigenen Gesetzes, das sowohl für Angestellte als auch für 

Arbeiter Gültigkeit haben soll, wird auf lange Sicht eine Verwässerung dieser 

zweckdienlichen und sinnvollen Unterscheidung herbeigeführt. 

Im Sinne unserer Stellungnahme zum Entwurf des Arbeitsvertragsrechtsgesetzes vom 

30.3.1992 halten wir es für notwendig, die vorgesehenen Bestimmungen auf ihre 

Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit in bezug auf Angestellte und Arbeiter, also 

differenziert, zu überprüfen und allenfalls eine Teilung der Regelungen durchzuführen. 
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§ 2 Abs. 4 AVRAG 

Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines Dienstzettels soll bestehen, wenn die Dauer 

des Arbeitsverhältnisses höchstens ein Monat beträgt. Dies stellt für den Arbeiter eine 

SchlechtersteIlung dar, da dieser häufiger seinen Arbeitsplatz wechselt und von 

vornherein die genaue Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht feststeht. Sinnvoller wäre es, 

es, auf die vereinbarte Dauer des Arbeitsverhältnisses abzustellen und nicht auf die 

tatsächliche Dauer, wie im Entwurf vorgesehen. 

Zusätzlich könnte trotz der Bedenken die Normierung einer Frist zur Ausstellung (etwa 1 -

2 Monate) eines Dienstzettels überlegt werden, da häufig unbefristete Arbeitsverhältnisse 

festgelegt werden. 

Die Verpflichtung des Dienstgebers zur Aushändigung eines Dienstzettels im Sinne des 

§ 2 Abs.1 soll auch für jene Arbeitsverhältnisse Gültigkeit haben, deren 

Wochenarbeitszeit höchstens 8 Stunden beträgt (geringfügige Beschäftigung). 

Dies kann von seiten der Österreichischen Ärztekammer nicht akzeptiert werden, stellt 

dies doch einen weiteren Versuch dar, die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 

rechtlich an die Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse anzugleichen. 

Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 1.3.1992 zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, das das zeitliche Mindestausmaß für die Anwendung arbeitsrechtlicher 

Gesetze aufhebt. 

Zu § 3 AVRAG 

Wenn ein Betrieb oder ein Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber 

übergeht, so soll dieser Arbeitgeber in allen Rechten und Pflichten aus den im Zeitraum 

des Überganges bestehenden Arbeitsverträgen eintreten. 

Dadurch wird eine Verpflichtung des Übernehmers normiert, sämtliche Arbeitnehmer 

eines Betriebes zur Gänze zu übernehmen. Andererseits haben die übernommenen 

Arbeitnehmer keine Wahlmöglichkeit, ob sie das Dienstverhältnis zum neuen Arbeitgeber 

fortsetzen oder den Betrieb verlassen wollen. Letzteres könnte nur durch Kündigung 

seitens des Dienstnehmers unter Verlust aller arbeitsrechtlichen Ansprüche 

(z .. B. Abfertigung) erfolgen. Di�ses geschilderte Problem wir-d u. a. auch im Bereich der 

niedergelassenen Ärzte Gültigkeit haben. 
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Wir halten die bislang gültige Regelung der freien Vereinbarung der Übernahme der 

Arbeitnehmer in Einvernehmen zwischen Übergeber, Übernehmer und Arbeitnehmer 

sowohl für den Arbeigeber als auch für den Arbeitnehmer für sinnvoller und praktikabler. 

Zu Art. 2 - Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes: 

§ 92 a Abs. 1 verpflichtet den Betriebsinhaber den Betriebsrat über Gefahren für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sowie über Schutzmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung zu informieren. In Abs. 2 wird die Verpflichtung des 

Betriebsinhabers normiert, in allen Fragen der Sicherheit und der· Gesundheit am 

Arbeitsplatz den Betriebsrat gleichzeitig anzuhören, um Gelegenheit zu geben, 

Vorschläge dazu zu erstatten und mit ihm darüber zu beraten. Die Aufzählung der 

relevanten Themenkreise wurde vom Gesetzgeber taxativ erstellt, jedoch vermissen wir in 

diesem Zusammenhang die Miteinbeziehung des Betriebsarztes. 

Die AufgabensteIlung eines Betriebsarztes, welche im § 22 a Arbeitnehmerschutzgesetz 

normiert ist, beinhaltet lediglich die Verpflichtung des Betriebsarztes zur Mitarbeit. Da 

§ 92 Abs. 2 Arbeitsverfassungsgesetz denselben Themenkreis regelt, ist unserer Ansicht 

nach die Integration des Betriebsarztes in all diesen Fragen unentbehrlich. Wir würden 

daher vorschlagen, den Betriebsinhaber auch zu verpflichten den Betriebsarzt, ebenso 

wie den Betriebsrat, zu konsultieren. Die Erwähnung des Betriebsarztes in genannter 

Gesetzespassage erscheint uns notwendig, wenn auch nur zur neuerlichen KlarsteIlung 

des im § 22 a Arbeitnehmerschutzgesetz erwähnten Aufgabenkreises. 

Grundsätzlich erlaubt sich die Österreichische Ärztekammer zu oben angeführtem 

Gesetzesentwurf festzustellen, daß auch mit dieser EG-Anpassung eine weitere 

Erschwernis aus der Sicht der Dienstgeber eintreten wird. 

Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auf den verpflichtend auszuhändigenden 

Arbeitsvertrag (Dienstzettel) zu verweisen, dessen genauer Inhalt nunmehr sogar 

gesetzlich reglementiert werden soll. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

, - ::-. 
, .. ) 

Prim. Dr. . Neumann 

Präsident .:;' / 
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